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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1869/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich     Entsorgungsbetrieb 
Fachbereich             Eigenbetrieb Entwässerung 
Bearbeitet von:         Herrn Vetter 

Datum 
18.03.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Werksausschuss 19.04.2002 

Rat 24.04.2002 

Betreff: 

2. Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Siegen für 
Entwässerung vom 07. März 1997 
hier: Änderung der DM-Wertgrenzen in Euro (€) 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Änderung der Betriebssatzung für den Eigen-
betrieb der Stadt Siegen für Entwässerung vom 07. März 1997 wie folgt: 
 
§ 4  Werksausschuß  
 
Abs. 3, Buchstaben a) und b) 
 

a) Zustimmung zu Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall den Betrag von 
150.000,00 € übersteigt, ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Be-
triebsführung und Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung, der Eigen-
betriebsverordnung oder durch die Hauptsatzung der Zuständigkeit des Rates 
vorbehalten sind, 

 
b) Zustimmung zu Mehrausgaben gem. § 16 Abs. 5 EigVO, sofern sie im Einzelfall 

25.000,00 € überschreiten; ausgenommen sind Mehrkosten, die aufgrund ge-
setzlicher oder tariflicher Verpflichtungen bestehen. Werden Mehrausgaben ganz 
oder teilweise durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt, so erhöht sich der v. 
g. Betrag entsprechend. 

 
 
§ 11  Stammkapital 
 
Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 25.000,-- €. 
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§ 12  Wirtschaftsplan 
 
Abs. 2) 
Die Pflicht zur unverzüglichen Änderung des Wirtschaftsplanes richtet sich nach der 
Eigenbetriebsverordnung. 
Erheblich im Sinne des § 14 Abs. 2 a) EigVO ist grundsätzlich eine Abweichung von 
mehr als 250.000,00 €. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Durch die Einführung des EURO zum 01.1.2002 ist die Änderung der DM-Beträge in 
der Betriebssatzung in EURO (€) erforderlich 
 
 
 
Harms 
Werkleiter 
Finanzielle Auswirkungen 

  ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:   




